


Haushaltssatzung des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat der Kulturkonvent des Kulturraumes Meißen - Sächsi-

sche Schweiz - Osterzgebirge in der Sitzung am 9. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:  

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kulturraumes voraussichtlich anfallenden Erträge und 

entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird: 

Im Ergebnishaushalt mit dem 

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                                                                                              8.434.518 Euro 
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf                                                                                                                       8.460.355 Euro 
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf -25.837 Euro                                               
  
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 0 Euro 
  
- Gesamtergebnis auf -25.837 Euro                                               

  
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 

auf 
0 Euro 

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf  0 Euro 
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72  

Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 
0 Euro 

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Ab-
satz 3 Satz 3 SächsGemO auf 

0 Euro 

  
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf -25.837 Euro                                               

 

im Finanzhaushalt mit dem 

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 8.331.458 Euro 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  8.436.335 Euro 
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge 

der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 
-104.877 Euro 

  
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  63.000 Euro 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  89.280 Euro 
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf      -26.280 Euro 
  
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehl-

betrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 

-131.157 Euro 

  
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  0 Euro 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  0 Euro 
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  0 Euro 
  
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf  -131.157 Euro 

 

festgesetzt. 

§ 2  

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4 

Kassenkredite werden nicht veranschlagt. 

§ 5 

Auf der Grundlage von § 27 des Gesetzes über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (Sächsisches 

Finanzausgleichsgesetz - SächsFAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2021 (SächsGVBl. S. 487), das zuletzt durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 296) geändert worden ist, wird für das Haushaltsjahr 2026 der Umlagesatz in Höhe von 

0,423817794744 v. H. festgesetzt.  

  

Anlage zu Beschluss Nr. 06/2025



§ 6 

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2026 in Kraft. 

Meißen, den  

 

 

 

 

Ralf Hänsel 

Vorsitzender des Kulturkonvents                                                                                         (Siegel) 


